
 
 
 
 
Letzte Aktualisierung: 12. Januar 2005 
 
 
 
 
Nachfolgend finden Sie alle zugänglich zu machenden Anträge von Aktionären zur 
Tagesordnung der Hauptversammlung am 25. Januar 2005 sowie die Stellungnahme 
der Verwaltung einschließlich geändertem Vorschlag des Vorstands zum 
Tagesordnungspunkt 7.  



Die Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW), 
Düsseldorf, stellt folgenden Antrag: 
 
 
 
  

 

Zum Tagesordnungspunkt 7, Satzungsänderungen A 



 



 



Herr Christian Strenger, Frankfurt, stellt folgenden Antrag: 
 
 
 
  

 

Zum Tagesordnungspunkt 7, Satzungsänderungen B 



 



Herr Wilm Diedrich Müller, Neuenburg, stellt folgende Anträge: 
 
 
 
  

 

Zum Tagesordnungspunkt 2, Entlastung der Mitglieder des Vorstands 



  
 
 
  

 

Zum Tagesordnungspunkt 3, Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats 



  
 
 
  

 

Zum Tagesordnungspunkt 5, Wahlen zum Aufsichtsrat C 



Herr Michael Maier, Denzlingen, stellt folgende Anträge: 
 
 

 
 
 
 
 
  

 
 [�] 

Zum Tagesordnungspunkt 5, Wahlen zum Aufsichtsrat D 



 
 
 
 
 

 

Zum Tagesordnungspunkt 7, Satzungsänderungen E 



 



Herr Matthias Gaebler, Stuttgart, stellt folgende Anträge: 
 
 
 

Zum Tagesordnungspunkt 2, Entlastung der Mitglieder des Vorstands 



  
 
 
  

 

Zum Tagesordnungspunkt 3, Entlastung der Mitglieder des Aufsichtsrats F 



  
 
 
  

 
 
 
 
  

 

Zum Tagesordnungspunkt 5, Wahlen zum Aufsichtsrat G

Zum Tagesordnungspunkt 7, Satzungsänderungen H 



 



 

 
Stellungnahme zu den Aktionärsanträgen und Änderung des Be-
schlußvorschlags der Verwaltung zu Tagesordnungspunkt 7: 
 
 
Zu den Anträgen und Wahlvorschlägen von Aktionären gemäß §§ 126 f. AktG neh-
men wir so Stellung:  
 
Mit Ausnahme zweier Anträge zu Tagesordnungspunkt 7 halten wir die Anträge und 
Wahlvorschläge für unbegründet und schlagen daher vor, sie abzulehnen. Zu Einzel-
heiten wird der Vorstand in der Hauptversammlung Stellung nehmen. An dieser Stel-
le sei jedoch bereits auf Folgendes hingewiesen: 
 
 
Zu TOP 2 � Entlastung des Vorstands  
(Antrag Herr Wilm Diedrich Müller, Neuenburg) 
 
Wir halten den Antrag für unbegründet. 
 
Wir haben im abgelaufenen Geschäftsjahr erstmals nach drei Verlustjahren wieder 
ein positives Ergebnis erwirtschaftet. Die Verluste, die in den Vorjahren in der 
schlimmsten Krise in der Geschichte der Halbleiterindustrie aufgelaufen sind, waren 
aber so hoch, daß wir in der kumulierten Betrachtung keinen Bilanzgewinn auswei-
sen konnten. Diese Krise hat alle Halbleiterhersteller erfaßt und ging über die in un-
serer Branche übliche Zyklizität weit hinaus; daher die hohen Verluste. Wir sind mit 
den eingeleiteten Maßnahmen nun auf dem richtigen Weg, das Unternehmen auch 
langfristig profitabel zu machen.  
 
 
Zu TOP 3 � Entlastung des Aufsichtsrates  
(Antrag Herr Wilm Diedrich Müller, Neuenburg) 
 
Wir halten den Antrag für unbegründet. 
 
Wie jedem anderen Aktionär auch haben wir Herrn Müller die Einladung und die An-
meldeformulare für die Hauptversammlung 2004 ordnungsgemäß an seine zum Akti-
enregister gemeldete Anschrift gesandt. Auf unsere Nachfrage hat Herr Müller erklärt, 
dass er Post, die auf die Anrede �Herr� verzichte - wie dies bei den Einladungen zu 
unserer Hauptversammlung aus technischen Gründen der Fall ist - nicht zur Kenntnis 
nehme und ungelesen wegwerfe. Hierfür kann der Aufsichtsrat nicht verantwortlich 
gemacht werden. 
 
 
Zu TOP 5 � Wahlen zum Aufsichtsrat  
(Wahlvorschläge Herr Michael Maier, Denzlingen, Herr Wilm Diedrich Müller, 
Neuenburg, und Herr Matthias Gäbler, Stuttgart) 
 
Der Aufsichtsrat hat die Personen, die er der Hauptversammlung zur Wahl vorschlägt, 
wegen ihrer Persönlichkeit, Qualifikation und Erfahrungen sorgfältig ausgewählt. Es 
handelt sich dabei um eine Gruppe von Persönlichkeiten, die die für das Unterneh-
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men notwendige Kombination von unternehmerischen Erfahrungen, Kenntnissen un-
serer Märkte und der Kapitalmärkte, von Finanzierung und Bilanzierung, Technolo-
gien und Innovationsprozessen und die notwendige Unabhängigkeit aufweist.  
 
Auch der Vorwurf, die Vorgeschlagenen hätten �zu viele� Mandate oder seien Teil der 
�Deutschland AG� ist für uns nicht nachvollziehbar. Die Vorgeschlagenen, die selbst 
Mitglied des Vorstands eines anderen Unternehmens sind, haben jeweils keines oder 
nur zwischen einem und drei weiteren externen Mandaten in Deutschland. Das ist im 
Vergleich wenig und auch weit weniger als die nach dem Deutschen Corporate Go-
vernance Kodex und dem - insoweit inhaltlich gleichen � Infineon Corporate Gover-
nance Kodex zulässige Zahl von weiteren externen Mandaten bei börsennotierten 
Gesellschaften. Auch die übrigen Vorgeschlagenen haben weit weniger als die ge-
setzlich zulässige Zahl an weiteren Mandaten.  
 
Die Hauptversammlung wird die Vertreter der Anteilseigner in den Aufsichtsrat wäh-
len. Jeder Aktionär hat für jede Aktie eine Stimme. Die Gewählten werden die Inte-
ressen aller Aktionäre im Aufsichtsrat vertreten, sind daher auch Vertreter des �Streu-
besitzes�.  
 
 
 
Zu TOP 7 � Satzungsänderungen  
 
a) Anträge Deutsche Schutzvereinigung für Wertpapierbesitz e.V. (DSW), 

Düsseldorf, und Herr Christian Strenger, Frankfurt 
 
Wir begrüßen die Anträge. Sie gehen zurück auf Gespräche, die wir mit Inves-
toren und Aktionärsvereinigungen geführt haben. Auch der Vorstand hat be-
schlossen, der Hauptversammlung unter Tagesordnungspunkt 7 einen geän-
derten Vorschlag vorzulegen, der so begründet wird: 
 
  

In der am 9. Dezember 2004 veröffentlichten Einladung zur Hauptver-
sammlung haben wir unter Tagesordnungspunkt 7 verschiedene Sat-
zungsänderungen vorgeschlagen, nämlich eine Änderung der Bekanntma-
chungswege und eine Ausformulierung der Treuepflicht und einen Ge-
richtsstand. Dieser Vorschlag hat eine lebhafte Diskussion ausgelöst, in 
der Zustimmung zum, teils aber auch Bedenken gegen den Vorschlag ge-
äußert wurden. Einige Aktionäre und Aktionärsvereinigungen haben Be-
fürchtungen geäußert, die vorgeschlagene Satzungsklausel solle Klagen 
der Gesellschaft gegen ihre Eigentümer ermöglichen oder eine Schadens-
ersatzpflicht der Eigentümer begründen, die über bereits bestehende Re-
gelungen hinausgehe.   
 
Beides war durch unseren Vorschlag nicht beabsichtigt. Um dies klar zu 
stellen, möchten wir den ursprünglichen Vorschlag modifizieren, um unsere 
Beweggründe besser zu verdeutlichen und die vorgebrachten Bedenken 
zu entkräften. Diesen geänderten Vorschlag werden wir in der Hauptver-
sammlung am 25. Januar 2005 zuerst unter Tagesordnungspunkt 7 zur 
Abstimmung stellen. 
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Dieser Vorschlag geht auf Anregungen und Erörterungen mit unserem Ak-
tionär Herrn Christian Strenger, Frankfurt, und der Deutschen Schutzverei-
nigung für Wertpapierbesitz e.V., Düsseldorf, zurück, die uns diesen Vor-
schlag auch als Aktionärsantrag gem. § 126 Aktiengesetz übermittelt ha-
ben.   
 
Der Vorstand schlägt daher nunmehr vor, folgende Beschlüsse zu fassen: 

 
a. Die Bekanntmachungen werden zukünftig in § 1 Abs. 4 der Satzung ge-

regelt. Der bisherige § 3 (�Bekanntmachungen�) wird aufgehoben und 
wie folgt neu gefasst: 
 
 

�§ 3 
Aktionärsinteresse, Gerichtsstand 

 
(1) Jeder Aktionär ist kraft seiner Mitgliedschaft gegenüber seinen 

Mitaktionären verpflichtet, deren Interessen angemessen zu be-
achten, auch im Rahmen einer rechtlichen Auseinandersetzung 
mit der Gesellschaft. 

 
(2) Für alle Streitigkeiten mit der Gesellschaft oder deren Organen, 

die aus dem Gesellschaftsverhältnis entstehen, sind ausschließ-
lich die deutschen Gerichte zuständig, soweit dem nicht jeweils 
in Deutschland geltende zwingende gesetzliche Vorschriften, 
insbesondere Zuständigkeitsvorschriften, entgegen stehen; dem 
stimmt ein Aktionär durch Erwerb oder Zeichnung von Aktien zu. 
Satz 1 gilt auch für solche Streitigkeiten der Aktionäre gegen die 
Gesellschaft, die aus dem Erwerb, dem Halten oder der Aufgabe 
der Beteiligung des Aktionärs entstehen.�  

  
  

b. § 1 der Satzung wird um einen neuen Absatz 4 ergänzt. Infolgedessen 
ändert sich auch die Überschrift von § 1. Im Übrigen bleibt § 1 unver-
ändert. Die geänderten Teile von § 1 lauten wie folgt: 
 
 

�§ 1 
Firma, Sitz, Geschäftsjahr, Bekanntmachungen� 

 
�. 
 
�(4) Bekanntmachungen der Gesellschaft erfolgen im elektronischen 

Teil des Bundesanzeigers (elektronischer Bundesanzeiger), so-
weit sie nicht nach zwingenden gesetzlichen Bestimmungen in 
dessen gedrucktem Teil oder in anderen Medien erfolgen müs-
sen.� 

 
Zu dem geänderten Vorschlag erstatten wir folgenden Bericht: 
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Aktionäre sind Gesellschafter und Miteigentümer der Gesellschaft. Ge-
meinsam haben sie das Ziel, eine Werterhöhung des Unternehmens und 
damit auch eine Wertsteigerung ihrer Beteiligung zu erreichen. Dies gibt 
dem Aktionär Rechte; er soll aber auch auf die Interessen seiner Mitaktio-
näre Rücksicht nehmen und keine Sondervorteile zu Lasten des Gesell-
schaftsvermögens suchen. So soll er z.B. eine rechtliche Auseinanderset-
zung mit der Gesellschaft über sein berechtigtes Anliegen hinaus nicht da-
zu missbrauchen können, sich selbst oder Dritte persönlich zu bereichern.  
 
Dieser Grundsatz ist zwar Teil des auf die Infineon Technologies AG und 
die Aktionäre anwendbaren deutschen Gesellschaftsrechts, wir möchten 
diesen Aspekt der Beteiligung des Aktionärs aber in unsere Satzung auf-
nehmen und dadurch alle Aktionäre besser über ihre Rechte und Pflichten 
unterrichten. 
 
Außerdem sind wir der Auffassung, dass es im Interesse aller Aktionäre als 
Miteigentümer ist, wenn etwaige rechtliche Auseinandersetzungen zwi-
schen Aktionären und Gesellschaft, die aus dem Gesellschaftsverhältnis 
oder der Beteiligung an der Gesellschaft entstehen können, soweit recht-
lich möglich in Deutschland entschieden werden. Das deutsche Recht stellt 
den Rahmen, nach dem die Infineon Technologies AG geführt und über-
wacht wird, z.B. den Sorgfaltsmaßstab für das Handeln der Vorstands- und 
Aufsichtsratsmitglieder. An diesen Maßstäben orientieren sich die Ge-
schäftsführung und die Mitarbeiter. Dann ist es sachgerecht, rechtliche 
Auseinandersetzungen in Deutschland zu konzentrieren soweit rechtlich 
zulässig. Der neue § 3 Absatz 2 der Satzung soll dies erreichen.  
 
Daneben soll die Regelung nach Möglichkeit unterbinden, dass eine Klage 
gegen die Gesellschaft bei einem Gericht verhandelt wird, das der Sach- 
oder Rechtslage fern steht und damit ein effizientes Verfahren nicht ge-
währleisten kann.  
 
Diese Klausel wird Gerichtsverfahren außerhalb Deutschlands nicht ver-
hindern, z.B. in den USA. Wir sind in New York mit American Depositary 
Shares börsennotiert und wollen uns den US-Investoren dort auch nicht 
entziehen. Wir wollen auch unsere Aktionäre nicht ungleich behandeln. 
Wenn daher ein US-Gericht in einem eventuellen Verfahren allen Aktionä-
ren etwas zusprechen würde, schließt diese Klausel deutsche Aktionäre 
von den Urteilswirkungen nicht aus.  
 
Außerdem schlagen wir vor, in der Satzung klarzustellen, dass Veröffentli-
chungen der Gesellschaft im elektronischen Teil des Bundesanzeigers er-
folgen, soweit nicht andere Bestimmungen zwingend andere Veröffentli-
chungswege vorsehen.  
 
Der Vorstand wird den nun vorgeschlagenen Text in der Hauptversamm-
lung noch näher erläutern. 
 
 

Der Antrag von Herrn Strenger, der Antrag der Deutschen Schutzvereinigung 
für Wertpapierbesitz e.V. und der geänderte Vorschlag des Vorstands decken 
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sich damit inhaltlich. Sie können diesen Vorschlag dadurch unterstützen, daß 
Sie für einen der beiden Gegenanträge oder unter Tagesordnungspunkt 7 für 
den aktualisierten Vorschlag der Verwaltung stimmen.  
 

 
b) Anträge Herr Matthias Gäbler, Stuttgart, und Michael Maier, Denzlingen 

 
Wir lehnen diese Anträge ab. 
 
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, dass wir die Anträge der DSW e.V. und 
von Herrn Strenger und den geänderten Vorschlag des Vorstands zu den Sat-
zungsänderungen für sachgerecht halten und den Aktionären empfehlen, sich 
ihnen und dem geänderten Vorschlag des Vorstands zu Tagesordnungspunkt 
7 anzuschließen. Soweit die Anträge von Herrn Gäbler und Herrn Maier sich 
gegen den ursprünglichen Verwaltungsvorschlag zu Tagesordnungspunkt 7 
richten, haben sie sich damit in der Sache wohl erledigt. 
 
Die Antragsteller möchten zusätzlich eine �Treuepflicht der Vorstände und 
Aufsichtsräte� in der Satzung regeln. Diese Pflicht von Vorstand und Aufsichts-
rat ist bereits seit langem gesetzlich klar geregelt; das unterscheidet sie gera-
de von dem Aspekt der gegenseitigen Rücksichtnahme auf die Interessen der 
Miteigentümer, die nicht gesetzlich niedergelegt ist. Schon nach dem Gesetz 
sind alle Mitglieder von Vorstand und Aufsichtsrat der Gesellschaft und damit 
den Eigentümern verpflichtet, ihre Aufgaben mit großer Sorgfalt und bestmög-
lichen Anstrengungen wahrzunehmen. Sie haften bei Pflichtverletzungen be-
reits heute schon für leichte Fahrlässigkeit und unbegrenzt. Dies ist im interna-
tionalen Vergleich eine sehr scharfe Haftung.   
 
Diese gesetzliche Haftung geht auch weiter als die hierzu von den Aktionären 
unterbreiteten Vorschläge. Die Aktionärsvorschläge führten insoweit zu einer 
Erleichterung der bestehenden gesetzlichen Haftung der Mitglieder von Vor-
stand und Aufsichtsrat. Wir bezweifeln, daß das im Interesse der Aktionäre 
wäre; darüber hinaus wäre es wohl auch rechtswidrig, die Haftung so zu be-
grenzen.  
 
Unsere Aktionäre sind über die Bestimmungen zum Sorgfaltsmaßstab und die 
Haftungsregeln durch den Infineon Corporate Governance Kodex informiert, 
so daß es keiner Aufnahme entsprechender Regelungen in die Satzung be-
darf. Wir halten es auch im übrigen für zweifelhaft, ob die vorgeschlagenen 
Satzungsänderungen unter dem angekündigten Tagesordnungspunkt wirksam 
beschlossen werden könnten.  
 
 
 
 
 
 
München, im Januar 2005 
Infineon Technologies AG 
Aufsichtsrat und Vorstand 
 




